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;eeiblatt zur Parlam.entskorrespon~~nz lO.Februar 1954 

Anfrage 

der Abg. S t ein e r,R 0 sen b erg e r, W i d m a y e rund Ge-

nosse;n 

an den Bundesminister tU~ Lan4- und Forstwirtsoha!t, 

betreffend Einbehal tung V'Qn staatszusohüssen, die für Milohproduzenten bestinunt 

·sind. 

~.- ..... -... 
Unter der Baterreichischen Bauernsohaft herrscht seit einiger Zeit 

begreiflioh-e Erregung, weil duroh eine Verfügung des Bundeslllinisteriullls ;für 

Land. und Forstwirtsohaft der Milohpreis gekürzt wurde. Es war seinerzeit von 
" 

Mil.chproduzenten begrüßst worden, dass aus Staatsmitteln den Milchbauern zum 

Üb el'1lahms preisnoch ein Zuschuss von 20 Grosohen je Liter gegeben wurdeaSelbs'c,-

verständlioh waren all~ A'Qgeordneten des Nationalrates, welchen d1~ Interessen 

der ,Bauern am Herzen liegen, deswegen für diese Subvention eingetreten, weil 

sie der Meinung waren, dass diese 20 Grosohen pro Liter auch tatsäohlioh der 

Milohbauer el'halten würde. 

Nun hat mit Brlass vom 29~12~1953, Zl.89.980-III/7 b/53, das Bundes­

ministerium für Land- und Forstwirtschaft an~ordnet, dass q.er Milchwirtscha'fts­

fonds an Stelle der 20 Grosohen nur 17 Grosohen dem Milchproduzenten ~uszube­

zahlen hat. ])es Bundesministerium für Land- und Fors·twir~schaft hat wei ters den 

österreichischen Molkerei"; und Käsereiverband beauftragt, die einbehaltenen 
, I, • 

, Groschen, die für das Jahr umgerechnet ungefähr 40 Million~n 9chiJ.ling erge-

ben würden, auf ein Sonderkonto bei der Genossenschaftliohen Zentral-BankA~G. 

rlU überweisen. Die~e Beträge sind zur Stützung des Exportes von Butter und an­

deren Molkereiprpdulkten bestimmt. 

Es ersoheint zunächst eine einq.eutige Festste llung darüber notwendig~ 

cb das Bundesministeri~ für ~nd"" und Forstwirtschaft von Budgetmitteln,die 

eindeutig durch Auszahlung an die Milchproduzenten bestimmt sind, einseitig 

Ab~üge für ganz andere Zwecke mechen darf. Ebenso notwendig erscheint die Über-

prü,;t'ung der Zweokmässigkeit einer solchen 'Exportsubvention. Nach Informationez:>.t 

<Jie den ßefertigten Abgeordne~en ~ugegangen E!i~4, beträgt der gesamte derzeitige 
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unverkauf'te Buttervorrat bei allen Molkereigeno,ssenschaften zusammen 

r 650.000 ,Kilo, d.s.zirka ein Achtelkilo auf den Kopf der nicht landwirt­

schaftlichen Konsumenten gerechnet. Es'besteht gar kein Zweifel, dass diese 

Buttermenge auf dem inländischen Markt untergebra:~ht werden kann., wenn eine 

Preissenkung durchgeführt wird. 

Wenn man wie j,m Vorjahr anlässlich der Osterfeiertage eine einmalige, 

Abgabe verbilligter )3utter mit einem Preisna~hlal)s von etwa 10 5 »ro Kilo in 

Erwägung zieht, sO'würde der gesa~te Aufwand hiefür 6,5 Millionen B betragen. 

Dieser 13etrag kann ohne weiteras aus den Mi tteln des Milchausgleichsfonds liuf-

gebracht werden. Ja selbst wenn sogar Budgetmittel dafür iri ,t~nspruoh ge):'lom ... 

men würden, dann kämen diese Mittel der einheimischen Bevölkerung zugute und 

nicht ausländischen Staat.sangehörigen. 

Die gefertigten Abgeqrdneten richten daher an den Herrn 13undeB~ 

"mini'ster für Land- und Forstwirtschaft nachstehende 

, n fra gen ~ 

1,. Sind die Budgetmittel zur Stützung des Milchpreises für die 

miloherzeugenden Landwirte 'bestimmt oder zur stützung von Export-Butter zu­

guneten ausländischer Abnehmer? 

2 • .Auf welche gesetzliche Grundlage stützt sich die Verfügung des 

Herrn Bundesministers für Land- und Forstwirtsohaft, die einen Teil der staat­

lichen Milchstützung dem Bauern vorenthält? 

3. Ist der Herr Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft bereit, 

etwa überschüssige Bu.ttervorräte wie im Jahre 1953 durch eine Preisverbilli­

gung dem CSBterreichische~ Konsum zuzuführen? 

~.-.-.~ .. -. 
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